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Schallschutz im Städtebau
Berechnungsverfahren

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung

Beiblatt 1 zu
DIN 18005

Teil 1

Noise abatement in town planning; calculation melhods. acoustic orientation values
in town planning
Protection contre le bruit dans l'urbanisme; methodes de calcul. valeurs acou-
stiques d'orientation dans l'urbanisme

Dieses Beiblatt enthält Informationen zu DIN 18 005 Teil 1,
jedoch keine zusätzlichen genormten Festlegungen.

Ausreichender Schallschutz ist eine der Voraussetzungen für gesunde Lebensverhältnisse der Bevölkerung. In erster Linie
sollte der Schall bereits bei der Entstehung (z. B. an Kraftfahrzeugen) verringert werden. Dies ist häufig nicht in ausreichendem
MaB möglich. Lärmvorsorge und Lärmminderung müssen deshalb auch durch städtebauliche Maßnahmen bewirkt werden.
Voraussetzung dafür ist die Beachtung allgemeiner schalltechnischer Grundregeln bei der Planung und deren rechtzeitige
Berücksichtigung in den Verfahren zur Aufstellung der Bauleitpläne (Flächennutzungsplan. Bebauungsplan) sowie bei
anderen raumbezogenen Fachplanungen '). Nachträglich lassen sich wirksame Schallschutzmaßnahmen vielfach nicht oder
nur mit Schwierigkeiten und erheblichen Kosten durchführen.
Dieses Beiblatt enthält Orientierungswerte für die angemessene Berücksichtigung des Schallschutzes in der städtebaulichen
Planung; sie sind eine sachverständige Konkretisierung für m der Planung zu berücksichtigende Ziele des Schallschutzes 2)3);
sie sind keine Grenzwerte.
Die Orientierungswerte haben vorrangig Bedeutung für die Pjanung von Neubaugebieten mit schutzbedürftigen Nutzungen
und für die Neuplanung von Flächen, von denen Schallemissionen ausgehen und auf vorhandene oder geplante schutzbedürf-
tige Nutzungen einwirken können. Da die Orientierungswerte allgemein sowohl für Großstädte als auch für ländliche
Gemeinden gelten, können örtliche Gegebenheiten in bestimmten Fällen ein Abweichen von den Orientierungswerten nach
oben oder unten erfordern.
Sie gelten für die städtebauliche Planung, nicht dagegen für die Zulassung von Einzelvorhaben oder den Schutz einzelner
Objekte. Die Orientierungswerte unterscheiden sich nach Zweck und Inhalt von immissionsschutzrechtlich festgelegten
Werten wie etwa den Immissionsrichtwerten der TALärm4); sie weichen zum Teil von diesen Werten ab.

') Vergleiche z. B. § 2 Abs. 1 Nr 7 Raumordnungsgesetz und § 50 Bundes-lmmissionsschutzgesetz (BlmSchG)
2) § 50 BlmSchG
3) § 1 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB)
4) Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TALärm)

Normenausschuß Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Normenausschuß Akustik*und Schwingungstechnik (FANAK) im DIN

Alleinverkauf der Normen durch 6eutn Verlag GmoH. Burggratenstrade 6. 1000 Berlin 30
05.87

Be*/att 7 zu DIN 18 005 Teil 1 Mai »987 Preisgr. 4
Vertr.-Nr. 0004

Beiblatt l zu DIN 18 005 Teil l ist mit Erlaubnis des DIN Deutsches
Institut für Normung e. V. abgedruckt worden. Dieser Abdruck läßt das
Urheberrecht an dem Beiblatt zu DIN 18 005 Teil l unberührt fortbestehen.
Diese Norm ist beim Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 1000 Berlin 30,
erschienen und erhältlich".



187.Ergänzung-SMBl.NW.-(Stand 1.10.1988 = MB1.NW. Nr. 65 einschl.) 21. 7. 88 (25)

Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1

1 Schalltechnische Orientierungswerte für die
städtebauliche Planung

1.1 Orientierungswerte
Bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch und der
Baunutzungsverodnung (BauNVO) sind in der Regel den ver-
schiedenen schutzbedürftigen Nutzungen (z. B. Bauflächen,
Baugebieten, sonstigen Flächen) folgende Orientierungs-
werte für den Beurteilungspegel zuzuordnen. Ihre Einhaltung
oder Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der
Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffen-
den Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen
Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen:
a) Bei reinen Wohngebieten (WR), Wochenendhaus-

gebieten, Ferienhausgebieten
tags 50 dB
nachts 40 dB bzw. 35 dB.

b) Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungs-
gebieten (WS) und Campingplatzgebieten
tags 55 dB
nachts 45 dB bzw. 40 dB.

c) Bei Friedhöfen, Kleingartenanlagen und Parkanlagen
tags und nachts 55 dB.

d) Bei besonderen Wohngebieten (WB)
tags 60 dB
nachts 45 dB bzw. 40 dB.

e) Bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI)
tags 60 dB
nachts 50 dB bzw. 45 dB.

f) Bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE)
tags 65 dB
nachts 55 dB bzw. 50 dB.

g) Bei sonstigen Sdndergebieten, soweit sie schutzbedürftig
sind, je nach Nutzungsart
tags 45 dB bis 65 dB
nachts 35 dB bis 65 dB.

h) Bei Industriegebieten (Gl) 5).
Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für
Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche
von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten.
Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bau-
flächen oder der überbaubaren Grundstücksflächen in den
jeweiligen Baugebieten oder der Flächen sonstiger Nutzung
bezogen werden.
Anmerkung: Bei Beurteilungspegeln über 45 dB ist selbst bei

nur teilweise geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf
häufig nicht mehr möglich.

1.2 Hinweise für die Anwendung der Orientierungs-
werte

Die in Abschnitt 1.1 genannten Orientierungswerte sind als
eine sachverständige Konkretisierung der Anforderungen an
den Schallschutz im Städtebau aufzufassen.
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Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebau-
lichen Planung erforderlichen Abwägung der Belange als ein
wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen -z. B.
dem Gesichtspunkt der Erhaltung überkommener Stadt-
strukturen - zu verstehen. Die Abwägung kann in bestimmten
Fällen bei Überwiegen anderer Belange - insbesondere in
bebauten Gebieten - zu einer entsprechenden Zurückstel-
lung des Schallschutzes führen.
Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten
von Schallquellen (Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeit-
lärm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der
Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen
jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen
und nicht addiert werden.
Für die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 6.00
bis 22.00 Uhr und nachts der Zeitraum von 22.00 bis 6.00 Uhr
zugrunde zu legen. Falls nach örtlichen Verhältnissen andere
Regelungen gelten, soll eine mindestens achtstündige Nacht-
ruhe sichergestellt sein.
Die Bauflächen, .Baugebiete, Sondergebiete und sonstigen
Flächen nach Abschnitt 1.1 entsprechen dem Baugesetzbuch
und der Baunutzungsverordnung.
Soweit bei vorhandener Bebauung der Baunutzungsverord-
nung entsprechende Baugebiete nicht festgesetzt sind, sind
die Orientierungswerte nach Abschnitt 1.1 den Gebieten der
Eigenart der vorhandenen Bebauung entsprechend zuzu-
ordnen.
Eine Unterschreitung der Orientierungswerte kann sich bei-
spielsweise empfehlen
- zum Schutz besonders schutzbedürftiger Nutzungen,
- zur Erhaltung oder Schaffung besonders ruhiger Wohn-

lagen.
In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener
Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemenge-
lagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten.
Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von
den Orientierungwerten abgewichen werden soll, weil andere
Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch
andere geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäude-
anordnung und Grundrißgestaltung, bauliche Schallschutz-
maßnahmen - insbesondere für Schlafräume) vorgesehen
und planungsrechtlich abgesichert werden.
Überschreitungen der Orientierungswerte nach Abschnitt 1.1
und entsprechende Maßnahmen zum Erreichen ausreichen-
den Schallschutzes (siehe hierzu z. B.VDI 2718 (z.Z. Entwurf)
sollen im Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan oder
in der Begründung zum Bebauungsplan beschrieben und
gegebenenfalls in den Plänen gekennzeichnet werden.
Werden zwischen schutzbedürftigen Gebieten und gewerb-
lich genutzten Gebieten die nach DIN 18 005 Teil 1/05.87,
Abschnitt 4.5, in Verbindung mit Abschnitt 1.1 berechneten
Schutzabstände eingehalten, so kann davon ausgegangen
werden, daß diese Gebiete ohne zusätzliche planungsrecht-
liche SchallschutzmaBnahmen ihrer Bestimmung entspre-
chend genutzt werden können.

5) Für Industriegebiete kann - soweit keine Gliederung nach § 1 Abs. 4 und 9 BauNVO erfolgt - kein Orientierungswert
angegeben werden. Die Schallemission der Industriegebiete ist nach DIN 18 005 Teil 1/05.87, Abschnitt 4.5, zu bestimmen.
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2311 . . Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1

Zitierte Normen und andere Unterlagen.
DIN 18 005 Teil 1 Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren '
VDI 2718 (Z.Z.Entwurf) Schallschutz im Städtebau; Hinweise für die Planung 6)
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Dezember (BGBI. I S. 2253)
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche
Vorgänge (Bundes-lmmissionsschutzgesetz r BlmSchG) vom 15. März 1974 (BGBI. I S. 721, 1193), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 4. Oktober 1985 (BGBI. I S. 1950)
Raumordnungsgesetz vom 8. April 1965 (BGBI. I S. 306), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. Juni 1980
(BGBI. I S. 649) .
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TALärm) vom 16. Juli 1968 (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 137 vom
26. JuH 1968)
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekannt:
machung vom 15. September 1977 (BGBI. I S. 1763)
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6) Zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, Postfach 11 45, 1000 Berlin 30


